
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2006/12/21 3Ob275/06x
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 Veröffentlicht am 21.12.2006

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Schiemer als Vorsitzenden

sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Zechner, Dr. Prückner, Hon. Prof. Dr. Sailer und Dr. Jensik als weitere

Richter in der Exekutionssache der betreibenden Partei L***** S.R.L., *****, vertreten durch Doralt Seist Csoklich,

Rechtsanwalts-Partnerschaft in Wien, wider die verp6ichtete Partei I*****gesellschaft mbH, *****, vertreten durch

Mag. Ralph Kilches, Rechtsanwalt in Wien, wegen 11.759,71 EUR sA, infolge Rekurses der verp6ichteten Partei gegen

den Beschluss des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien als Rekursgericht vom 25. Oktober 2006, GZ 46 R

516/06g-53, womit der Revisionsrekurs der verp6ichteten Partei gegen die bestätigende Rekursentscheidung vom 4.

August 2006, GZ 46 R 516/06g-49, zurückgewiesen wurde, den Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Die verpflichtete Partei hat die Kosten ihres erfolglosen Rechtsmittels selbst zu tragen.

Text

Begründung:

Mit Beschluss vom 3. Juli 2006 ON 45 wies das Erstgericht die Anträge der verp6ichteten Partei auf a) neuerliche

Zustellung des Vollstreckbarerklärungs- und Exekutionsbewilligungsbeschlusses vom 3. September 2003 ON 2, b)

Aufhebung der Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitsbestätigung dieses Beschlusses, c) Aussetzung der Exekution bis zur

Rechtskraft des neuerlich zuzustellenden Beschlusses, hilfsweise Aufschub der Exekution gegen Sicherheitsleistung,

ab.

Das Rekursgericht gab mit Beschluss vom 4. August 2006, ON 49, dem Rekurs der verp6ichteten Partei gegen den

Beschluss des Bezirksgerichts Innere Stadt Wien ON 45 nicht Folge und sprach aus, dass der Revisionsrekurs gegen

diese Entscheidung zufolge § 528 Abs 2 Z 2 ZPO iVm § 78 EO jedenfalls unzulässig sei.Das Rekursgericht gab mit

Beschluss vom 4. August 2006, ON 49, dem Rekurs der verp6ichteten Partei gegen den Beschluss des Bezirksgerichts

Innere Stadt Wien ON 45 nicht Folge und sprach aus, dass der Revisionsrekurs gegen diese Entscheidung zufolge

Paragraph 528, Absatz 2, Ziffer 2, ZPO in Verbindung mit Paragraph 78, EO jedenfalls unzulässig sei.

Die verp6ichtete Partei beantragte hierauf die Zulassung des ordentlichen Revisionsrekurses gegen diese

Rekursentscheidung und erhob ordentlichen Revisionsrekurs.

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss wies das Rekursgericht diese Anträge der verp6ichteten Partei mit der

Begründung zurück, es liege kein Ausnahmefall iSd § 84 Abs 1 EO vor, wonach gegen die Entscheidung über einen

wegen der Erteilung oder Versagung der Vollstreckbarerklärung erhobenen Rekurs ein weiterer Rekurs nicht deshalb
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unzulässig sei, weil das Gericht zweiter Instanz die angefochtene erstgerichtliche Entscheidung zur Gänze bestätigt

habe. Die Rekursentscheidung ON 49 betreGe nicht die Vollstreckbarkeitserklärung selbst. Ein von der verp6ichteten

Partei gegen die Vollstreckbarkeitserklärung und die Exekutionsbewilligung erhobener Rekurs sei als verspätet

zurückgewiesen worden. Der Rekurs der verp6ichteten Partei, mit dem sie die Aufhebung des

Zurückweisungsbeschlusses und den Auftrag an das Rekursgericht anstrebt, das Rekursverfahren unter

Abstandnahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund fortzusetzen, ist zulässig, aber nicht berechtigt.Mit dem

nunmehr angefochtenen Beschluss wies das Rekursgericht diese Anträge der verp6ichteten Partei mit der Begründung

zurück, es liege kein Ausnahmefall iSd Paragraph 84, Absatz eins, EO vor, wonach gegen die Entscheidung über einen

wegen der Erteilung oder Versagung der Vollstreckbarerklärung erhobenen Rekurs ein weiterer Rekurs nicht deshalb

unzulässig sei, weil das Gericht zweiter Instanz die angefochtene erstgerichtliche Entscheidung zur Gänze bestätigt

habe. Die Rekursentscheidung ON 49 betreGe nicht die Vollstreckbarkeitserklärung selbst. Ein von der verp6ichteten

Partei gegen die Vollstreckbarkeitserklärung und die Exekutionsbewilligung erhobener Rekurs sei als verspätet

zurückgewiesen worden. Der Rekurs der verp6ichteten Partei, mit dem sie die Aufhebung des

Zurückweisungsbeschlusses und den Auftrag an das Rekursgericht anstrebt, das Rekursverfahren unter

Abstandnahme vom gebrauchten Zurückweisungsgrund fortzusetzen, ist zulässig, aber nicht berechtigt.

Rechtliche Beurteilung

Weist das Gericht zweiter Instanz einen gegen seine Entscheidung erhobenen Revisionsrekurs als sogenanntes

Durchlaufgericht zurück, ist das dagegen erhobene Rechtsmittel unabhängig von der Regelung des § 528 ZPO zulässig

(stRsp; RIS-Justiz RS0044547, RS0044005, RS0044054).Weist das Gericht zweiter Instanz einen gegen seine

Entscheidung erhobenen Revisionsrekurs als sogenanntes Durchlaufgericht zurück, ist das dagegen erhobene

Rechtsmittel unabhängig von der Regelung des Paragraph 528, ZPO zulässig (stRsp; RIS-Justiz RS0044547, RS0044005,

RS0044054).

Das Rekursgericht hat das von der verp6ichteten Partei gegen seine Rekursentscheidung erhobene Rechtsmittel aber

zutreGend als unzulässig zurückgewiesen. Die Rechtsmittelbeschränkung des § 528 Abs 2 Z 2 ZPO, die gemäß § 78 EO

als allgemeine Bestimmung der ZPO über das Rechtsmittel des Rekurses auch im Exekutionsverfahren gilt, schließt -

von ihr nicht in Betracht kommenden Ausnahmen abgesehen - einen Revisionsrekurs gegen bestätigende

Entscheidungen des Rekursgerichtes aus (stRsp; RIS-Justiz RS0002321, RS0012387). Zwar normiert § 84 Abs 4 EO

insoweit eine Ausnahme von der Unzulässigkeit des Revisionsrekurses gegen Konformatsbeschlüsse des

Rekursgerichts, als hievon Beschlüsse über die Erteilung oder Versagung der Vollstreckbarerklärung ausländischer

Exekutionstitel ausgenommen werden, im vorliegenden Fall richten sich die Rechtsmittel der verp6ichteten Partei aber

nicht gegen die Entscheidung über die Vollstreckbarerklärung und die unter einem beantragte Exekutionsbewilligung -

diese Beschlüsse sind in Rechtskraft erwachsen -, sondern gegen die Abweisung von Zustellanträgen, Anträgen auf

Aufhebung der Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitsbestätigung sowie Aussetzung, hilfsweise Aufschiebung der

Exekution.Das Rekursgericht hat das von der verp6ichteten Partei gegen seine Rekursentscheidung erhobene

Rechtsmittel aber zutreGend als unzulässig zurückgewiesen. Die Rechtsmittelbeschränkung des Paragraph 528, Absatz

2, ZiGer 2, ZPO, die gemäß Paragraph 78, EO als allgemeine Bestimmung der ZPO über das Rechtsmittel des Rekurses

auch im Exekutionsverfahren gilt, schließt - von ihr nicht in Betracht kommenden Ausnahmen abgesehen - einen

Revisionsrekurs gegen bestätigende Entscheidungen des Rekursgerichtes aus (stRsp; RIS-Justiz RS0002321, RS0012387).

Zwar normiert Paragraph 84, Absatz 4, EO insoweit eine Ausnahme von der Unzulässigkeit des Revisionsrekurses

gegen Konformatsbeschlüsse des Rekursgerichts, als hievon Beschlüsse über die Erteilung oder Versagung der

Vollstreckbarerklärung ausländischer Exekutionstitel ausgenommen werden, im vorliegenden Fall richten sich die

Rechtsmittel der verp6ichteten Partei aber nicht gegen die Entscheidung über die Vollstreckbarerklärung und die unter

einem beantragte Exekutionsbewilligung - diese Beschlüsse sind in Rechtskraft erwachsen -, sondern gegen die

Abweisung von Zustellanträgen, Anträgen auf Aufhebung der Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitsbestätigung sowie

Aussetzung, hilfsweise Aufschiebung der Exekution.

Der Oberste Gerichtshof hat bereits zu 3 Ob 159/98y ausgesprochen, dass im Rechtszug gegen die gesondert

ergangene Exekutionsbewilligung § 84 Abs 4 EO (Entfall der Nichtzulässigkeit eines weiteren Rekurses gegen

Entscheidung über einen wegen der Erteilung oder Versagung der Vollstreckbarerklärung erhobenen Rekurs aus dem

Grund der vollen Bestätigung der erstgerichtlichen Entscheidung) nicht (analog) anwendbar ist. Dies folge nicht allein

aus der zuletzt genannten Bestimmung, sondern auch aus dem mit der EO-Nov. 1995 geschaGenen neuen
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Einstellungsgrund des § 39 Abs 1 Z 11 EO, weiters aus § 84a Abs 2 EO, wonach das Exekutionsgericht von Amts wegen

mit dem weiteren Vollzug bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung

innezuhalten habe, sowie aus § 84b EO, wonach der ausländische Titel nach der Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung

wie ein inländischer Titel zu behandeln sei (3 Ob 159/98y mwN). Nur für den Fall, dass nach § 84a Abs 1 zweiter Satz EO

über mit Anträgen auf Vollstreckbarerklärung ausländischer Exekutionstitel verbundene Exekutionsanträge

gemeinsam entschieden wird und nur bei Abweisung der beiden Anträge in zweiter Instanz, ist § 84 Abs 4 EO idFd EO-

Novelle 2000 auch auf die Entscheidung über den Exekutionsantrag anzuwenden (3 Ob 76/05f mwN). Von dieser

Rechtsprechung abzugehen sieht sich der Oberste Gerichtshof nicht veranlasst.Der Oberste Gerichtshof hat bereits zu

3 Ob 159/98y ausgesprochen, dass im Rechtszug gegen die gesondert ergangene Exekutionsbewilligung Paragraph 84,

Absatz 4, EO (Entfall der Nichtzulässigkeit eines weiteren Rekurses gegen Entscheidung über einen wegen der Erteilung

oder Versagung der Vollstreckbarerklärung erhobenen Rekurs aus dem Grund der vollen Bestätigung der

erstgerichtlichen Entscheidung) nicht (analog) anwendbar ist. Dies folge nicht allein aus der zuletzt genannten

Bestimmung, sondern auch aus dem mit der EO-Nov. 1995 geschaGenen neuen Einstellungsgrund des Paragraph 39,

Absatz eins, ZiGer 11, EO, weiters aus Paragraph 84 a, Absatz 2, EO, wonach das Exekutionsgericht von Amts wegen mit

dem weiteren Vollzug bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung

innezuhalten habe, sowie aus Paragraph 84 b, EO, wonach der ausländische Titel nach der Rechtskraft der

Vollstreckbarerklärung wie ein inländischer Titel zu behandeln sei (3 Ob 159/98y mwN). Nur für den Fall, dass nach

Paragraph 84 a, Absatz eins, zweiter Satz EO über mit Anträgen auf Vollstreckbarerklärung ausländischer

Exekutionstitel verbundene Exekutionsanträge gemeinsam entschieden wird und nur bei Abweisung der beiden

Anträge in zweiter Instanz, ist Paragraph 84, Absatz 4, EO idFd EO-Novelle 2000 auch auf die Entscheidung über den

Exekutionsantrag anzuwenden (3 Ob 76/05f mwN). Von dieser Rechtsprechung abzugehen sieht sich der Oberste

Gerichtshof nicht veranlasst.

Der Zurückweisungsbeschluss des Rekursgerichts ist daher zu bestätigen.

Die Kostenentscheidung fußt auf §§ 40, 50 ZPO.Die Kostenentscheidung fußt auf Paragraphen 40,, 50 ZPO.
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